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1. Fragestellung 

Splitting bei eingetragenen Lebenspartnerschaften: Ist bei eingetragenen Lebenspartnern weiter-
hin die gemeinsame Veranlagung möglich, auch wenn eine Umschreibung in eine Ehe nicht vor-
genommen wird? 

2. Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur einkommensteuerlichen Gleichbehandlung 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 7. Mai 2013 beschlossen, dass §§ 26, 26b und 32a Abs. 5 
Einkommensteuergesetz (EStG) mit Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) unvereinbar sind, 
soweit sie eingetragenen Lebenspartnern anders als Ehegatten nicht die Möglichkeit der 
Zusammenveranlagung und die damit verbundene Anwendung des Splitting-Verfahrens eröff-
nen.1 

Der Deutsche Bundestag hat mit dem „Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in 
Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Mai 2013“2 § 2 Abs. 8 in 
das EStG eingefügt: „Die Regelungen dieses Gesetzes zu Ehegatten und Ehen sind auch auf Le-
benspartner und Lebenspartnerschaften anzuwenden.“ Diese Gesetzesänderung ist auch heute 
noch gültig. 

3. Beschluss des Bundestages zur Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe 

Am 30. Juni 2017 hat der Deutsche Bundestag beschlossen, das Bürgerliche Gesetzbuch zu än-
dern, sodass auch gleichgeschlechtliche Personen eine Ehe eingehen dürfen. Im Zuge dieses Ge-
setzgebungsverfahrens wurde § 20a in das Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Le-
benspartnerschaftsgesetz - LPartG) eingefügt. Danach wird eine Lebenspartnerschaft in eine Ehe 
umgewandelt, wenn - und nur dann - zwei Lebenspartnerinnen oder zwei Lebenspartner dies un-
ter den in § 20a LPartG genannten Bedingungen erklären.3 In der Begründung für die Gesetzesän-
derungen heißt es: 

  „Mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare entfällt der Bedarf, das Rechtsinsti-
tut der eingetragenen Lebenspartnerschaft weiter für Neueintragungen offen zu halten - … 
Deshalb wird die Neueintragung der Lebenspartnerschaft nicht mehr möglich sein. Die schon 
eingetragenen Lebenspartnerschaften werden hingegen weiter bestehen, es sei denn die Le-
benspartnerinnen bzw. Lebenspartner werden sie in eine Ehe umwandeln.“4 

                                     

1 Aktenzeichen 2 BvR 909/06. 

2 Bundesgesetzblatt I 2017, Seite 2397. 

3 Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, Bundesgesetzblatt I, 
2017, Seite 2787. 

4 Gesetzentwurf des Bundesrates zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Ge-
schlechts, Bundestags-Drucksache 18/6665, Seite 9. 
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4. Fazit 

Das Bundesverfassungsgericht hat beschlossen, dass eingetragene Lebenspartner auch einkom-
mensteuerlich Ehegatten gleichgestellt werden müssen. Die Einfügung ins EStG, nach der die Re-
gelungen zu Ehegatten und Ehen auch auf Lebenspartner und Lebenspartnerschaften anzuwen-
den sind, hat Bestand. Mit der Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen 
Geschlechts werden zwar keine neuen Lebenspartnerschaften eingetragen, die bereits eingegange-
nen dürfen jedoch weiter bestehen. Aus diesen Gründen sind die Zusammenveranlagung und die 
damit verbundene Anwendung des Splitting-Verfahrens für eingetragene Lebenspartnerschaften 
weiterhin möglich. 

* * * 


